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Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ erfolgt gemäß § 10 BauGB und wird im 
Regelverfahren durchgeführt. 
 

1 Aufstellungsbeschluss 
Die Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 17.02.2020 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflächenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der 
Bahnlinie III“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.04.2020 ortsüblich bekanntgemacht.  
 

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 126 
"Freiflächenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ in der Fassung vom 08.06.2020 
hat in der Zeit vom 10.08.2020 bis 14.09.2020 stattgefunden. 
 

3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 126 
"Freiflächenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ in der Fassung vom 08.06.2020 
hat in der Zeit vom 10.08.2020 bis 14.09.2020 stattgefunden. 
 

4 Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflächen-
photovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ in der Fassung vom 08.02.2021 wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.04.2021 bis 14.05.2021 öffentlich aus-
gelegt. 
 

5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ in der Fassung vom 08.02.2021 wur-
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
08.04.2021 bis 14.05.2021 beteiligt. 
 

6 Satzungsbeschluss 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflächenphotovoltaikanlage 
Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ wurde mit Beschluss vom 21.06.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
und Art. 81 BayBO in der Fassung vom 21.06.2021 als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 
 

7 Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 
Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 
 

8 Inkrafttreten 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflächenphotovoltaikanlage 
Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-
kanntgemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflächenpho-
tovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Auf die 
Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen. 
 
 
 
Stadt Kelheim, den ……………………. 
 1. Bürgermeister 
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Präambel: 
Die Stadt Kelheim 
erlässt gemäß § 2 Abs. 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), Art. 81 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B) zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. 
S. 286), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl 
S. 796, BayRS 2020-1-1-l) zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 
(GVBl S. 74) und der Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18.12.1990 (BGBl 
1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I S. 
1057) diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 126 
"Freiflächenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ nebst Begrün-
dung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 21.06.2021 
als S a t z u n g. 

  

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Nr. 126 "Freiflächenphotovoltaik-
anlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ gilt der vom Ingenieurbüro Komplan, 
Leukstraße 3, 84028 Landshut ausgearbeitete Entwurf mit dem beschlossenen 
räumlichen Geltungsbereich einschließlich Festsetzungen durch Text und Planzei-
chen nebst Begründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der 
Fassung vom 21.06.2021.  

§ 2 - Inkrafttreten 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 126 "Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Gundelshausen – An der Bahnlinie III“ nebst Begründung 
und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 21.06.2021 tritt 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
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3.5 Gestaltung des Geländes  
3.5.1 Abgrabungen/ Aufschüttungen 

Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig; Geländeunterschiede sind als natürliche 
Böschungen auszubilden. 
 

3.5.2 Stützmauern 
Stützmauern sind unzulässig; Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
 
 

4 IMMISSIONSSCHUTZ / BLENDWIRKUNG 
Zur Verminderung der Blendwirkung der Anlage auf die nördlich gelegene Bahntrasse sowie die 
schutzwürdigen W ohnbebauungen sind nachfolgende Vorgaben umzusetzen.  
VARIANTE A 

  alle Module der gesamten PV-Freiflächenanlage s ind mit einem Anstellwinkel von maximal 
20° zu errichten, 

  alle Module s ind in Nordwestrichtung (190º Nordazimut) anzuordnen, 
  die Modultische sind in einer Höhe von mindestens 0,70 m bis maximal 2,20 m ü. GOK zu 

errichten. 
VARIANTE B 

  alle Module der gesamten PV-Freiflächenanlage s ind mit einem Anstellwinkel von maximal 
20° zu errichten, 

  alle Module s ind in Nordwestrichtung (190º Nordazimut) anzuordnen, 
  die Modultische sind in einer Höhe von mindestens 0,80 m bis maximal 2,95 m ü. GOK zu 

errichten. 
VARIANTE C 

  alle Module der gesamten PV-Freiflächenanlage s ind mit einem Anstellwinkel von maximal 
20° zu errichten, 

  alle Module s ind in Nordwestrichtung (190º Nordazimut) anzuordnen, 
  die Modultische sind in einer Höhe von mindestens 1,18 m bis maximal 3,00 m ü. GOK zu 

errichten. 
 

Auf das Blendgutachten vom 10.12.2020 wird hinsichtlich weiterer Aussagen verwiesen. 

A) VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS.1 NR.1 BAUGB) 
1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Zweckbestimmung: SO Freiflächenphotovoltaik 
 Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für: 

  Photovoltaikmodule (starr, ohne Nachführung) einschließlich Aufständerung, 
  Trafostation / W echselrichter / Übergabestation / Batteriespeicher. 

 
1.2 Zeitliche Befristung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 

Die Nutzung der gesamten Fläche innerhalb des Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes wird auf 
einen Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Rechtskraft der Planung beschränkt. Als Folgenutzung ist 
eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. 
 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund- / Geschossfläche 

 

Nutzung 
Grundfläche – GR 
§ 16 Abs. 2 Nr.1 

BauNVO 

Geschossfläche – GF 
§ 16 Abs. 2 Nr.2 

BauNVO 

Photovoltaikanlage max. 22.500m² - - - 

 
2.2 Höhe der Gebäude und Module 

Die Höhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der W and bzw. der Modulkonstruktion. 
 

2.2.1 Wandhöhe 
Betriebsgebäude Trafostation / W echselrichter / Übergabestation/ Batteriespeicher: max. 3,50 m 
 

2.2.2 Modulhöhe 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung: max. 3,00 m 
 
 

3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  (ART. 81 BAYBO) 
3.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
3.1.1 Betriebsgebäude  (Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation / Batteriespeicher) 

Dachform:  Satteldach (SD) / Pultdach (PD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: SD  max. 25° 

PD  max. 10° 
Dachdeckung:  alle harten Deckungen; 

Zink-/ Blei- und Kupferbedachung ist unzulässig 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m, 
Dachaufbauten: unzulässig; 
 

3.2 Abstandsflächen 
Für die baulichen Anlagen der Einfriedung werden gemäß Art.6 Abs. 5 Satz 3 BayBO reduzierte Ab-
standsflächen gemäß Plandarstellung festgelegt. 
 

3.3 Werbeanlagen 
Werbeanlagen dürfen grundsätzlich nur am Ort der eigenen Leistung errichtet werden. 
Werbeanlagen sind ausschließlich im Bereich der Zufahrt zur Anlage an der Einfriedung in einer 
Größenordnung bis 1,0 m² zulässig, weitere Werbeanlagen sowie eine Beleuchtung der W erbeanlagen 
sind unzulässig. 
 

3.4 Einfriedungen 
Art und Ausführung: Metallzaun (Industriegitterzaun) / Maschendrahtzaun  
 (im Bereich des Blendschutzzauns mit Vlieseinlage) 
Die Einzäunung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine Barriere darstellt (mind. 15 cm 
Bodenabstand). 
Höhe der Einfriedung: max. 2,50m über fertigem Gelände (incl. Übersteigeschutz); 
Sockel: unzulässig; 

9.2 Obstgehölze 
regional bewährte Sorten gem. VöF-Liste des Landkreises Kelheim 
Qualität: H, 8-10 
Äpfel: Remo / Jakob Fischer / Kaiser Wilhelm etc. 
sowie Nussbäume und andere standortgerechte Arten und Sorten.  
 

9.3 Sträucher 
Qualität: vStr, mind. 4 Tr., 60-100 
Cornus mas   Kornelkirsche 
Corylus avellana   Haselnuss 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
sowie andere standortgerechte Arten  
 
 

10 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH 
Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsflächen erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes auf den privaten Grundstücksflächen der Flurnummern 
290 / 291 und 292 (jeweils Teilfläche), Gemarkung Lohstadt. 

Maßnahmen:  

  Umwandlung von Intensivgrünland in blütenreiche Extensivwiesenflächen, 
  punktuelle Überstellung der Wiesenflächen mit Obstbaum-Hochstämmen standorttypischer 

Lokalsorten, 
  Anpflanzung von Einzelgehölzen. 

 
Entwick lungsziel: 
Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes zur Förderung des Landschaftsbildes 
sowie der Fauna: 

  mäßig extensiv genutztes, artenreiches Extensivgrünlands (G212 nach Biotopwertliste 
BayKompV), 

  Streuobstbestände aus Hochstämmen im Komplex mit extensiv genutztem Grünland 
(Biotoptyp B432 nach Biotopwertliste BayKompV), 

  Baumreihe aus einheimischen, standortgerechten Arten (B312 nach Biotopwertliste 
BayKompV) 
 

Zielerreichung: 
Die Erreichung der Entwicklungsziele erfolgt nach 15 Jahren. 

Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist der Begründung zu entnehmen. 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

5 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Aufstellflächen und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu gestalten (Schotterrasen, 
Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, wassergebundene Decken u. ä.). 
 
 

6 ANSAAT 
Die Verwendung autochthonen Saatmaterials (artenreiche Blühwiesen) aus dem Ursprungsgebiet 14 
Schwäbische Alb mit einem Kräuteranteil von 40 % bzw. Mahdgutübertragung aus geeigneten Flächen 
aus dem Ursprungsgebiet 14 ist erforderlich.  
Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige Mahd (Mahdzeitpunkt Mitte Juni bis Mitte 
Juli), je nach Aufwuchsmenge. Das Mähgut ist umgehend aus der Fläche zu entfernen und fachgerecht 
zu entsorgen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. Düngung und der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln sind untersagt. Alternativ ist eine Schafbeweidung möglich. 
 

6.1 Pflegewege 
Der umlaufende Pflegeweg und die Pflegewege im Bereich der Modulflächen sind unbefestigt als 
Grünwege mit Extensivwiesencharakter und charakteristischem Arteninventar zu entwickeln, dauerhaft 
zu unterhalten und entsprechend o. g. Vorgaben zu pflegen.  
 

6.2 Wiesenflächen 
Alle planlich festgesetzten Wiesenflächen sind als Extensivwiesen mit charakteristischem Arteninventar 
zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend o. g. Vorgaben zu pflegen.  
 
 

7 PFLANZMASSNAHMEN 
7.1 Einzelgehölze 

Zur Verbesserung des Landschaftsbildes sowie der Strukturvielfalt erfolgt die Anlage von vier Bäumen 
gemäß Artenlisten 9.1 in den entsprechenden Mindestqualitäten und an den festgesetzten Standorten. 
 

7.2 Obstgehölze 
Zur Förderung der Flora und Fauna sowie zur Einbindung der Anlage in die Landschaft erfolgt die 
Überstellung der autochthonen Wiesenflächen mit Obstgehölzen gemäß Ziffer 9.2 in den entsprechenden 
Mindestqualitäten und an den festgesetzten Standorten. 

 
 

8 PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN 
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und Sträucher sind 
nachzupflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten Güteanforderungen zu 
entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu pflanzen und arttypisch zu entwickeln 
sind 
 
 

9 ARTENLISTEN 
Es ist auf die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial zu achten. 
Die Verwendung von Zier- und Nadelgehölzen sowie Scheinzypressen ist nicht zulässig. 
Zulässig sind alle regionaltypischen Obstgehölze, Nussbäume und Beerensorten. 
 

9.1 Gehölze 2. und 3. Ordnung 
Qualität: H, 3xv, 16-18 (Einzelgehölze) 
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pflanzungen) 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche 

1 PLANGRUNDLAGE 
Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung stellt die Planungs-
grundlage dar. 
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigentumsnachweis nicht geeignet, da 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden 
kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 
m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei F lächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenlager 
sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasser-
zehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, W aldstauden-Segge, Lupine) als Gründüngung anzusäen, eine 
Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beachten. 
Im Gebiet befindet sich keine Altlastenverdachtsfläche. Dennoch kann es durch die Jahrzehnte lan-
ge Nutzung der Flächen auf einzelnen Bereichen zu schädlichen Verunreinigungen des Untergrunds 
oder zu Ablagerungen gekommen sein. Sollten bei Aushubarbeiten optische und organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Kelheim zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht ge-
mäß Art. 1 BayBodSchG). Diese sind vollständig auszukoffern, getrennt vom übrigen Aushubmateri-
al zwischenzulagern und durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasser zu sichern. Das 
weitere Vorgehen ist in diesem Fall umgehend mit dem Umweltschutzreferat des Landratsamtes 
Kelheim, staatl. Abfallrecht, abzustimmen. 
Großflächiger Bodenabtrag ist zu vermeiden Die Gründung der Solarmodultische soll flach durch 
Streifenfundamente ausgeführt werden. Ggf. kommen auch wenige Meter tiefe Ramm- oder 
Schraubgründungen in Betracht. 
 

3 TRINKWASSERSC HUT Z  – SCHUTZ DES TRINKWASSERS, MASSNAHMEN 
ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN  
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vorranggebietes W asserversorgung, das nächste 
Schutzgebiet für Trinkwasser befindet sich ca. 200 m südöstlich. 
Daher ist das LfU-Merkblatt Nr. 1.2/9 Stand Januar 2013 - Planung und Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebieten zu beachten. Darüber hinaus ist bei der Kabel-
verlegung die Nr. 1.2 Musterverordnung zu beachten. 
Die Baufläche ist baldmöglichst anzusäen. 
Die Vorgaben des Rundschreibens des Bayerischen Innenministeriums, Az.: IIB5-4112.79- 037/09 
vom 19.11.2009 bezüglich der Vegetationspflege sind einzuhalten. 
Auffüllungen zur Nivellierung des Geländes, für Baustraßen und zur Frostsicherung der Gründungen 
dürfen nur mit nachweislich unbelastetem Bodenmaterial erfolgen, eine Verwendung von Recycling-
Baustoffen ist nicht zuläss ig. 
W ährend der Bauarbeiten und auch im Zuge der W artungsarbeiten ist sicherzustellen, dass keine 
Bodenverunreinigungen durch Kraft- und Betriebsstoffe oder sonstige wassergefährdende Stoffe 
eintreten. Mit solchen Stoffen oder belastetem Bodenmaterial kontaminierte Fahrzeuge, Geräte und 
Maschinen dürfen nicht eingesetzt werden. 
Verzinkte Rammprofile oder Erdschraubanker dürfen nur eingebracht werden, wenn die Eindringtiefe 
über dem höchsten Grundwasserstand liegt (allgemeiner Grundwasserschutz). Farbanstriche oder 
Farbbeschichtungen an den Rammprofilen sind nicht zulässig. Gründungen bis in die gesättigte Zo-
ne sind allenfalls ausnahmsweise in Zone III B möglich. 
Als Transformatoren sind in der Zone III/ IIIA Trockentransformatoren, alternativ esterbefüllte Öltransfor-
matoren mit Auffangwanne, einzusetzen. Ggf. sind zusätzliche Auflagen zum Brandschutz notwendig. 
Jegliche Wartungsarbeiten an sowie Betanken von Fahrzeugen und Baumaschinen müssen wäh-
rend der Bauphase und im Zuge des Unterhaltes außerhalb des Wasserschutzgebietes erfolgen. 
Zur Reinigung der Solarmodule darf ausschließlich Wasser ohne Zusätze verwendet werden. 

4 DENKMALSCHUTZ – BODENDENKMALPFLEGE 
Bodendenkmäler sind im Bereich der geplanten Sondergebietsausweisung nicht bekannt.  
Sollten bei Erdarbeiten trotzdem Keramik-, Metall- oder Knochenfunde zu Tage kommen, ist dies 
umgehend dem Landratsamt München bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu 
melden. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-
genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Be-
stimmungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 
 

5 GEOGREFAHREN 
Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes darauf 
hin, dass im Planungsgebiet keine konkreten Geogefahren bekannt sind. Der Untergrund der Fran-
kenalb besteht allerdings aus verkarsteten Karbonatgesteinen des W eißjura, die von unterschiedlich 
mächtigen Deckschichten überlagert werden. Es besteht ein Restrisiko für die Entstehung von Doli-
nen oder Erdfällen, vor a llem durch das Nachsacken von Deckschichten in unterlagernde Hohlräu-
me. Bei weiteren Fragen zu Geogefahren kann das Bayerische Landesamt für Umwelt, Referat 102, 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, Tel. 0821/9071-0) konsultiert werden 
 

6 NACHBARSCHAFTSRECHT 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 
47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzu-
halten: 
  0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
  2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m W uchshöhe, 
  4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
 

7 SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE 
Der benachbarte Baum- und Vegetationsbestand ist zu erhalten und gegebenenfalls vor Beginn der 
Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 
"Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen.  
Die Bestimmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV- Baumpflege sind zu beachten. 
 

8 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und gestalte-
rischen Gründen im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitun-
gen ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei k leineren Sträuchern ist ein Mindestab-
stand von 1,50 m ausreichend. 
 

9 DIN-NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Stadt zugänglich. 
 

10 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermes-
senen Grundstücksflächen der Flurnummern 290, 291 und 292, Gemarkung Lohstadt, mit einer Flä-
che von insgesamt 42.195m². 
 

11 INKRAFTTRETEN 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
Freiflächenphotovoltaik 

 
Bauweise, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 
Baugrenze:  die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren 

Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt  
 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

Ein- / Ausfahrt, Planung 
 
Zufahrt, wassergebunden, Planung  
 

 
Flächen für Versorgungsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Flächen für Versorgungsanlagen 
 
Trafostation / Übergabestation / Wechselrichter / Batteriespeicher, 
Planung 
(schematische Darstellung, Lage variabel innerhalb Baugrenze) 

 
 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft, 
Planung 
ökologische Ausgleichsfläche (Ziffer 10 der Festsetzungen durch Text) 
 
Umgrenzung Ausgleichsbedarf für den vorliegenden Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan / Grünordnungsplan 

 
innerbetrieblicher Pflegeweg innerhalb Zaun, Planung  
autochthone Ansaat, extensive Pflege (Ziffer 6.1 der Festsetzungen durch Text) 
 
Wiesenfläche ohne Pflanzgebot (Randflächen zwischen Zaun und 
Grundstücksgrenze), Planung (Ziffer 6.2 der Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege  
 
Wiesenfläche mit Pflanzgebot, Planung (Ziffer 6.2 der Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege 
 
Einzelbaumpflanzung, Planung (Ziffer 7.1 der Festsetzungen durch Text) 
autochthones Pflanzmaterial, zur Verbesserung der Strukturvielfalt 
 
Obstgehölzpflanzung, Planung (Ziffer 7.2 der Festsetzungen durch Text) 
autochthones Pflanzmaterial, zur Förderung der Flora und Fauna 
 
 
 
 

 
Sonstige Planzeichen 
 

 
Einfriedung, Planung 
 
 
 

 

 
Flurnummer / Flurstücksgrenze 
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